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Klasse 1: Explosionsgefahrliche Stoffe

Unterteilung in 6 Unterklassen:

¢ 1.1 Massenexplosionsfahig (fast die komplette Ladung explodiert auf einmal, z.B. Sprengstoff,
Munition)

1.2 Gefahr der Bildung von Splittern

1.3 Feuergefahr mit betrachtlicher Strahlungswarme (kaum Splitter)

1.4 geringer Explosionsgefahr, nur das Versandstuck ist betroffen (z.B. Feuerwerk)

1.5 unempfindliche massenexplosionsfahige Stoffe (kaum zundfahig, Detonation
unwahrscheinlich)

1.6 extrem unempfindliche Gegenstande (nicht massenexplosionsfahig)

Bei Transporten mit Ausnahme der Klasse 1.4 wird das Fahrzeug lediglich mit der leeren orangenen
Warntafel gekennzeichnet.

besondere Gefahren

e Druckwelle

Feuerball, Hitzeentwicklung

Splitterbildung

Starke Rauchbildung, Sichtbehinderung
Brandausbreitung

Giftige Brandgase und Ruckstande
Explosionen auch nach , Feuer aus” maoglich

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
Einteilung von Absperr- und Gefahrenbereich nach FwDV 500

*iasse APR-Kennzeichnung 0 se Hauptgefah SRl O reteh
1.1 1 Druck | 1000m | 500m
1.2 2 Splitter 1000m 500m
1.3 3 Feuer 1000m 500m
14 4 100m 50m
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Gefahren- . entsprechende Absperr- Gefahren-
klasse ADR-Kennzeichnung Munitionsbrandklasse Hauptgefahr bereich | bereich
1.5 (keine) 1000m 500m
1.6 (keine) 1000m 500m

Hinweis zu den hier gezeigten schematischen Gefahrenklassen-Piktogrammen: Sternchen in der
unteren Ecke bedeuten:

* Angabe der Vertraglichkeitsgruppe, keine Angabe wenn explosive Eigenschaft die Nebengefahr
darstellt. ** Angabe der Unterklasse, keine Angabe wenn explosive Eigenschaft die Nebengefahr
darstellt.

Vertraglichkeitsgruppen

A

Zindstoff

Gegenstand mit Zundstoff und weniger als zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen.
Eingeschlossen sind einige Gegenstande, wie Sprengkapseln, Zundeinrichtungen flr Sprengungen
und Anzundhutchen, selbst wenn diese keinen Zundstoff enthalten.

Treibstoff oder anderer deflagrierender explosiver Stoff oder Gegenstand mit solchem explosiven
Stoff.

Detonierender explosiver Stoff oder Schwarzpulver oder Gegenstand mit detonierendem
explosivem Stoff, jeweils ohne Zindmittel und ohne treibende Ladung, oder Gegenstand mit
Zundstoff mit mindestens zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen.

Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff ohne Zlindmittel mit treibender Ladung (andere
als solche, die aus entzindbarer Flussigkeit oder entzindbarem Gel oder Hypergolen bestehen).

Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff mit seinem eigenen Zindmittel, mit treibender
Ladung (andere als solche, die aus entziindbarer Flussigkeit oder entzindbarem Gel oder
Hypergolen bestehen) oder ohne treibende Ladung.

Pyrotechnischer Stoff oder Gegenstand mit pyrotechnischem Stoff oder Gegenstand mit sowohl
explosivem Stoff als auch Leucht-, Brand-, Augenreiz- oder Nebelstoff (auler Gegenstanden, die
durch Wasser aktiviert werden oder die weilRen Phosphor, Phosphide, einen pyrophoren Stoff, eine
entzindbare Flussigkeit oder ein entzindbares Gel oder Hypergole enthalten).

Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch weilen Phosphor enthalt.

Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch entztindbare FlUssigkeit oder entzindbares Gel
enthalt.

Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch giftigen chemischen Wirkstoff enthalt.

Explosiver Stoff oder Gegenstand mit explosivem Stoff, der ein besonderes Risiko darstellt (z.B.
wegen seiner Aktivierung bei Zutritt von Wasser oder wegen der Anwesenheit von Hypergolen,
Phosphiden oder eines pyrophoren Stoffes) und eine Trennung jeder einzelnen Art erfordert.

Gegenstand, der nur extrem unempfindliche detonierende Stoffe enthalt.

Stoff oder Gegenstand, der so verpackt oder gestaltet ist, dass jede durch nicht beabsichtigte
Reaktion auftretende Wirkung auf das Versandstuck beschrankt bleibt, auller das Versandstuck
wurde durch Brand beschadigt; in diesem Falle mussen die Luftdruck- und Splitterwirkung auf ein
MaR beschrankt bleiben, dass Feuerbekampfungs- oder andere Notmaltnahmen in der
unmittelbaren Nahe des Versandstlckes weder wesentlich eingeschrankt noch verhindert werden..
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Quellenangabe

e Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007
e FwDV 500 Stand 2012

e ADR

e Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Stichworter
Bombe, Deflagration, Pyro, Pyroartikel, Pyrofeuerwerk, Pyrotechnischer Artikel

http://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=cbrn:chemisch:klasse_l:start&rev=1582978681 Seite 3 von 3


http://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=cbrn:allgemein:adr

	Klasse 1: Explosionsgefährliche Stoffe
	besondere Gefahren
	Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
	Einteilung von Absperr- und Gefahrenbereich nach FwDV 500
	Verträglichkeitsgruppen

	Quellenangabe
	Stichwörter


